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Neue Listen zum weiteren Sammeln können Sie unter www.lex-olympia.de von unserer Website downloaden und ausdrucken!
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Vertrauenspersonen (erklärungsberechtigte Personen):  
   

Hinweise: 1. Nach § 4 Absatz 2 des Volksabstimmungsgesetzes (VAbstG), darf unterzeichnen, wer bei Einreichung der Unterschriftslisten zur Bürgerschaft wahlberechtigt ist. Die Eintragung ist wirksam, wenn der Vor- und Familienname, das Geburtsjahr und die 
Wohnanschrift enthalten sind. Zudem muss die eintragungsberechtigte Person eigenhändig unter Angabe des Datums der Unterschriftsleistung unterschreiben. Fehlt einer dieser Angaben, ist die Eintragung auch gültig, wenn die Identität bei der Prüfung der Listen 
anhand des Melderegisters eindeutig festgestellt werden kann. Unterstützungsberechtigte, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 34 Absatz 5 des Hamburgischen Meldegesetzes  eingetragen ist, können sich auch ohne Angabe der Wohnanschrift in die 
Unterschriftsliste eintragen. Die Wohnanschrift wird durch den Hinweis ersetzt, dass eine Auskunftssperre vorliegt.  
2. Ihre Daten werden ausschließlich zur Feststellung des Zustandekommens der Volksinitiative verwendet und auch von den Initiatoren, Vertrauenspersonen und deren Hilfspersonen vertraulich behandelt. 
3. Jeweils zwei der oben genannten Personen sind berechtigt, für die Initiatoren folgende Erklärungen abzugeben: a. Sie dürfen die Durchführung des Volksbegehrens beantragen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 VAbstG), b. Sie dürfen den Entwurf in überarbeiteter Form einreichen 

 
(§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 VAbstG).

Erklärungen:  Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Volksinitiative zum Erlass des oben genannten Gesetzes. 
Mir ist Gelegenheit gegeben worden, den Entwurf des Gesetzes im vollständigen Wortlaut zur Kenntnis zu nehmen.

Begründung:
Durch diese Volksinitiative sollen die parlamentarische und die direkte Demokratie in Hamburg gestärkt werden. Es gibt zwei aktuelle Anlässe für diese 
Volksinitiative:

1. Die Verfassungsänderung zur Einführung von generellen Bürgerschaftsreferenden im Zuge der Hamburger Bewerbung für die olympischen Spiele 
ist geeignet, Volksentscheide im Keim zu ersticken, so der renommierte Staatsrechtler Prof. Dr. Hans Meyer, Berlin / Frankfurt. Sie führt damit zur 
Einschränkung von Bürgerrechten. Auch die Art und Weise des Verfahrens führt zu Zweifeln am seriösen Umgang mit Verfassungsänderungen und  
dem notwendigem Respekt vor einer Verfassung und den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt. 

2. Der zweite Anlass ist der Beschluss der Bürgerschaft vom 13.12.2013, eine Sperrklausel für 
Bezirksversammlungswahlen in die Verfassung aufzunehmen. Dadurch wurde ein Urteil des Hamburgischen 
Verfassungsgerichts ausgehebelt, das diese Sperrklausel zuvor für unzulässig erklärt hatte. Der Fall ist 
nicht nur deshalb bedenklich, weil er eine Missachtung des obersten Hamburgischen Gerichts darstellt. 
Schwer wiegt auch, dass die Entscheidung von Parlamentsparteien getro en wurde, um konkurrierende 
Bewerbungen von den Bezirksversammlungen möglichst fern zu halten. 

Auf Grund dieser Erfahrungen soll die Bürgerschaft nicht mehr ohne Zustimmung des Volkes die Verfassung 
ändern können. Dazu wird ein obligatorisches Referendum vorgeschlagen. Es soll auch für alle Gesetze 
gelten, die Wahlen und Abstimmungen auf Landes- und Bezirksebene regeln, also für Gesetze, in denen 
Interessenkon ikte zwischen Volk und Volksvertretern auftreten können. 

Das fakultative Referendum, das 2008 für eine stärkere Verbindlichkeit von Volksentscheiden eingeführt 
wurde, soll nun auch für Beschlüsse der Bürgerschaft gelten, mit denen die Anliegen von Volksbegehren 
übernommen werden. Dadurch werden gemeinsame Lösungen zwischen Bürgerschaft und Initiatoren 
erleichtert.

Neu eingeführt werden sollen Parlamentsreferenden. Die Bürgerschaft erhält damit die Möglichkeit, über 
ein Vorhaben oder ein Gesetz das Volk direkt entscheiden zu lassen. Bei grundlegenden Reformen und 
langfristigen Projekten ist dies sinnvoll und geboten. Die Mehrheit in der Bürgerschaft hat nicht zwangsläu g 
auch die besten Vorschläge. Deshalb erhält die Opposition das Recht, mit der Unterstützung von mindestens 
20% der Abgeordneten eine Alternative zur Abstimmung zu stellen. So eine Alternative kann auch vom 
Wahlvolk eingebracht werden. Kein Verfahren soll das andere aushebeln und eine Gegenvorlage verhindern 
können. 
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Unterschriftenliste Nummer: 4                                                            für die Volksinitiative „TSCHÜSS KOHLE“

Bitte senden Sie diese Unterschriftenliste im Original per Post möglichst umgehend an: Tschüss Kohle, Jessenstraße 4, 22767 Hamburg

Das Volk der Freien und Hansestadt Hamburg möge entscheiden über 
den Gesetzentwurf „Tschüss Kohle“ zur Unterstützung des Kohleausstiegs.

Erklärungen:  Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die Volksinitiative zum Erlass des oben genannten Gesetzes. 
Mir ist Gelegenheit gegeben worden, den Entwurf des Gesetzes im vollständigen Wortlaut zur Kenntnis zu nehmen.

Vertrauenspersonen (erklärungsberechtigte Personen): 

Wiebke Hansen, Sprecherin Tschüss Kohle
Ulrike Eder, Zentrum für Mission und Ökumene in der Nordkirche
Dr. Ulf Skirke, Zukunftsrat Hamburg

Datum der Anzeige des 
Beginns der Sammlung:

21. Februar 2018

Hinweise:  
•  Nach § 4 Absatz 2 des Volksabstimmungsgesetzes (VAbstG), darf unterzeichnen, wer bei Einreichung der Unterschriftslisten zur Bürgerschaft wahlberechtigt ist. Die Eintragung ist wirksam, wenn der Vor- und Familienname, das Geburtsjahr und die Wohnanschrift enthalten sind. Zudem muss die 

eintragungsberechtigte Person eigenhändig unter Angabe des Datums der Unterschriftsleistung unterschreiben. Fehlt einer dieser Angaben, ist die Eintragung auch gültig, wenn die Identität bei der Prüfung der Listen anhand des Melderegisters eindeutig festgestellt werden kann. Unterstützungs- 
berechtigte, für die im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 34 Absatz 5 des Hamburgischen Meldegesetzes eingetragen ist, können sich auch ohne Angabe der Wohnanschrift in die Unterschriftsliste eintragen. Die Wohnanschrift wird durch den Hinweis ersetzt, dass eine Auskunftssperre vorliegt.

•  Ihre Daten werden ausschließlich zur Feststellung des Zustandekommens der Volksinitiative verwendet und auch von den Initiatoren, Vertrauenspersonen und deren Hilfspersonen vertraulich behandelt.
•  Jeweils zwei der oben genannten Personen sind berechtigt, für die Initiatoren folgende Erklärungen abzugeben:  

Sie dürfen die Durchführung des Volksbegehrens beantragen (§ 6 Absatz 1 Satz 1 VAbstG), sie dürfen den Entwurf in überarbeiteter Form einreichen (§ 6 Absatz 1 Satz 3 VAbstG), sie dürfen den Gesetzentwurf oder die andere Vorlage zurücknehmen (§ 8 Absatz 1 VabstG);
•  für die Initiatoren beim Hamburgischen Verfassungsgericht die Feststellung zu beantragen, dass die Volksinitiative zustande gekommen ist (§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 des VAbstG), ob ein Gesetz oder ein Beschluss der Bürgerschaft über einen bestimmten Gegenstand der politischen 

Willensbildung dem Anliegen der Volksinitiative entspricht (§ 27 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 VAbstG)
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TSCHÜSS KOHLE
Jessenstraße 4
22767 Hamburg
1. Stock
www.tschuess-kohle.de

Ihre Ansprechpartnerin: 
Wiebke Hansen
Tel. 0176 71221555
info@tschuess-kohle.de

Spendenkonto: 
NaturFreunde Hamburg 
IBAN: DE44 2005 0550 1026 2252 90 
BIC: HASPDEHHXXX 
Verwendungszweck:  Spende Tschüss Kohle, Name Anschrift für Spendenbescheinigung

Artikel 1 
Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes vom 25. Juni 1997 (HmbGVBl. 
1997, S. 261), zuletzt geändert am 17. Dezember 2013 (HmbGVBl. S. 503, 531) 

1. § 1 wird wie folgt geändert:

 a) Absatz (1) erhält die folgende Fassung:

  „(1) Ziel dieses Gesetzes ist es, zum Schutz des Klimas und zur Sicherung der Erreichung  
  der Ziele des Klimaabkommens von Paris von 2015 beizutragen. Dies soll im Rahmen der  
  Möglichkeiten und Zuständigkeiten der Freien und Hansestadt Hamburg erreicht werden  
  unter anderem durch eine möglichst sparsame, rationelle und ressourcenschonende  
  sowie eine umwelt- und gesundheitsverträgliche und risikoarme Erzeugung, Verteilung  
  und Verwendung von Energie im Rahmen des wirtschaftlich Vertretbaren. Der Senat soll  
  darauf hinwirken, dass in der Freien und Hansestadt Hamburg bis zum 31. Dezember 2030  
  die Beendigung der Energieerzeugung aus Stein- und Braunkohle (Kohleausstieg) erfolgt.“ 

 b) Absatz (2) Nummer 4 erhält die folgende Fassung: 

  „4. Die Wärmeversorgung von Gebäuden und Anlagen soll vorrangig aus Kraft- 
  Wärme-Kopplung ohne Einsatz von Stein- oder Braunkohle, aus Abwärmenutzung  
  oder aus erneuerbaren Energien erfolgen.“

2. § 2 wird um einen neuen Absatz (3) mit folgendem Wortlaut ergänzt:

 „(3) Wärmenetze sind Einrichtungen zur leitungsgebundenen Versorgung mit Wärme,  
 die eine horizontale Ausdehnung über die Grenze eines Grundstücks hinaus haben.“ 

3. Der bisherige Absatz (3) wird zu Absatz (4).

4. Die Überschrift des zweiten Teils wird wie folgt geändert:

 „Maßnahmen zur klimaverträglichen Verwendung von Energie“

 
 
5. Im zweiten Teil wird folgender § 3 neu eingefügt:

 „§ 3 Wärme aus Kohleverbrennung in Wärmenetzen

  (1) Wärme, welche aus der Verbrennung von Stein- oder Braunkohle gewonnen wird, soll  
  spätestens nach dem 31. Dezember 2025 nicht mehr in Wärmenetze, die im Eigentum der  
  Freien und Hansestadt Hamburg stehen und/oder von ihr betrieben werden, eingespeist  
  oder durch diese durchgeleitet werden. Ist die Freie und Hansestadt Hamburg oder eine  
  Tochtergesellschaft der Freien und Hansestadt Hamburg an einem Unternehmen beteiligt,  
  in dessen Eigentum ein Wärmenetz steht und/oder das ein Wärmenetz betreibt und/oder  
  das Fernwärmekunden beliefert, so setzt der Senat das Ziel des Satzes 1 durch, soweit es  
  der Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen ihrer Beteiligung an dem Unternehmen  
  möglich ist.

  (2) Im Eigentum der Freien und Hansestadt Hamburg stehende Flächen, für die das  
  Hamburgische Wegegesetz nicht gilt, werden für die Verlegung von neuen Wärmenetzen  
  nicht zur Verfügung gestellt, wenn diese für den Transport von Wärme, bei deren Erzeugung  
  Stein- oder Braunkohle als Energieträger eingesetzt wird, verwendet werden sollen.“

6. Der bisherige § 3 wird zu § 4. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen  
ändert sich entsprechend. 
 
Artikel 2  
Änderung des Hamburgischen Wegegesetzes in der Fassung vom 22. Januar 1974 
(HmbGVBl. 1974, S. 41, 83), zuletzt geändert am 28. November 2017 (HmbGVBl. S. 361) 

Hinter § 19 Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

 „(1a) Bei Entscheidungen über die Erteilung der Erlaubnis für die Verlegung und Nutzung 
  von Wärmenetzen im Sinne des § 2 Absatz 3 des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes ist der   
 Klimaschutz als besonderes öffentliches Interesse zu berücksichtigen, wobei jeder Treibhausgas- 
 Emissionsbeitrag im Interesse der Erreichung der Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens  
 möglichst zu vermeiden ist.“

Gesetzentwurf „Tschüss Kohle“:
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Hamburgischen Klimaschutzgesetzes 
und des Hamburgischen Wegegesetzes zur Unterstützung des Kohleausstiegs
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